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Herr Nationalrat 

Ignazio Cassis 

Präsident der SGK-NR 

Bundeshaus West 

3003 Bern 

 

maryka.laamir@bsv.admin.ch 

 

 

Bern, 29. März 2016 

Reg: tsc-2.131.2 

 

Parlamentarische Initiative 12.470. Bessere Unterstützung für schwerkranke oder schwerbehin-

derte Kinder, die zu Hause gepflegt werden (Änderung des IVG): 

Stellungnahme des Vorstandes SODK 

 

Sehr geehrter Herr Cassis 

Mit Schreiben vom 30. November 2015 wurden wir zu einer Stellungnahme betreffend einem Vorent-

wurf zur Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (IVG) bezüglich der Anhe-

bung des Intensivpflegezuschlages (Art. 42
ter

 und Art. 42
quater

) eingeladen. Wir bedanken uns für diese 

Möglichkeit und äussern uns gerne zur genannten Vorlage.  

Der Vorstand SODK unterstützt die Erhöhung des Intensivpflegezuschlages (IPZ) nach IVG für Min-

derjährige, die sich nicht in einem Heim aufhalten. Familienangehörige, die ein schwerbehindertes 

Kind zu Haus betreuen und pflegen, können mit den zusätzlichen finanziellen Mitteln unterstützt und 

entlastet werden. Dies fördert die Betreuung zu Hause und verringert die Unterbringung von schwer-

behinderten Kindern oder Jugendlichen in einer dafür geeigneten Einrichtung. Zugleich ist der Inten-

sivpflegezuschlag zusammen mit der Hilflosenentschädigung ein Instrument, um die Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf zu ermöglichen. 

Der Vorstand SODK ist sich bewusst, dass die Erhöhung des Intensivpflegezuschlages zu Mehraus-

gaben in der IV führt. Trotzdem unterstützt der Vorstand SODK mehrheitlich den Antrag der Minder-

heit für eine Erhöhung des IPZ auf jeder Stufe um 40% des Höchstbetrages der Altersrente. Die Hälfte 

aller anspruchsberechtigten Personen hat heute einen IPZ für 4 Stunden. Diese Personen sollen ge-

genüber dem Mehrheitsantrag um 20% des Höchstbetrages der Altersrente, also um 470 Franken pro 

Monat, finanziell besser gestellt werden. Dieser zusätzliche Beitrag der IV für anspruchsberechtigte 

Personen bzw. ihre Familienangehörigen ist dringlich und gerechtfertigt. Die damit verbundenen Aus-

wirkungen auf den Schuldenabbau des IV-Fonds können dem erläuternden Bericht der SGK-NR nicht 

entnommen werden. Wir ersuchen Sie deshalb, diese Auswirkungen im Bericht zu Handen des Par-

lamentes umfassend darzustellen.     
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Im Übrigen begrüssen wir es, dass mit der vorgeschlagenen Gesetzesänderung der 

UNO-Behindertenrechtskonvention, wonach Kinder mit Behinderungen in Familien oder familienähnli-

chem Umfeld zu betreuen und zu pflegen sind (Art. 23 Abs. 5 UNO-BRK), Rechnung getragen wird. 

Dies gilt auch für die UNO-Kinderrechtskonvention, wonach Kinder mit Behinderungen ein Recht auf 

besondere Betreuung haben (Art. 23 Abs. 2 UNO-KRK). 

 

Wir danken Ihnen für die Kenntnisnahme und Berücksichtigung unserer Stellungnahme. 

 

Freundliche Grüsse 

 

Konferenz der kantonalen  

Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren 

 

  

Der Präsident  Die Generalsekretärin 

   
Peter Gomm  Gaby Szöllösy 

Regierungsrat 

 

 

Kopie per Email an 

- Kantonale Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren 
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Nationalrat 
Kommission für soziale Sicherheit 
und Gesundheit 
3003 Bern 
 
Per Mail: 
maryka.laamir@bsv.admin.ch 
 
 
Bern, 17. März 2016 

 

Vernehmlassung Parlamentarische Initiative  
«Bessere Unterstützung für schwerkranke oder schwer behinderte 
Kinder, die zu Hause gepflegt werden» 

Sehr geehrter Herr Präsident   
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Am 30. November 2015 wurde das Vernehmlassungsverfahren zur Parlamentarischen Initia-
tive «Bessere Unterstützung für schwerkranke oder schwerbehinderte Kinder, die zu Hause 
gepflegt werden» eröffnet. AGILE.CH bedankt sich für die Möglichkeit, dazu Stellung neh-
men zu dürfen. Unsere Ausführungen sind Ausdruck der gemeinsamen Position von mehr 
als 40 Organisationen, die Menschen mit unterschiedlichsten Behinderungsarten vertreten. 
 
Der Vernehmlassungsentwurf schlägt vor, den Intensivpflegezuschlag (IPZ) zu erhöhen und 
in Zukunft nicht mehr an den Assistenzbeitrag anzurechnen. 
 
Zustimmung zum Vorschlag 
Die vorgeschlagenen Massnahmen sind einfach umzusetzen, tangieren keine anderen Leis-
tungen und entlasten Eltern, deren schwerkranke oder schwerbehinderte Kindern einen IPZ 
der IV erhalten. Deshalb unterstützt AGILE.CH den Vorschlag. 
 
Der IPZ ist in besonderem Mass dazu geeignet, der Entlastung zu dienen, da er frei ver-
wendbar ist und somit gezielt dort eingesetzt werden kann, wo es nötig ist. Zudem knüpft er 
am Pflege- und Betreuungsaufwand an und damit am entscheidenden Kriterium. 
 
AGILE.CH begrüsst ebenfalls die Ausnahmebestimmung für den Assistenzbeitrag. Würde 
der erhöhte IPZ wie bisher vom Assistenzbedarf abgezogen, würde die angestrebte Verbes-
serung gerade für Familien mit Kindern mit besonders intensivem Pflegebedarf wieder zu-
nichte gemacht. Die Hürde für den Bezug eines Assistenzbeitrages ist mit 6 Stunden IPZ an 
sich bereits sehr hoch. 
 
Dennoch grundsätzliche Kritik 
Trotz unserer Zustimmung zum Vorschlag der SGK-NR erlauben wir uns, einige grundsätzli-
che Kritikpunkte anzubringen: 
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Statt die Problematik der belasteten Eltern in einer Gesamtschau zu beurteilen, wird «Pfläs-
terlipolitik» betrieben. Nutzniesser der vorgeschlagenen Lösung sind diejenigen, die es be-
reits in das System IV geschafft haben. Im vorliegenden Fall gilt dies für jene, die zusätzlich 
zu einer Hilflosenentschädigung einen Intensivpflegezuschlag beziehen können. Diejenigen, 
die die hohen Hürden sowohl für den Bezug einer Hilflosenentschädigung als auch die noch 
höheren Hürden für den Bezug eines IPZ nicht schaffen, haben das Nachsehen. Darunter 
fallen u.a. Kleinkinder, deren abgeklärter Mehrbedarf an Unterstützung im Vergleich zu 
nichtbehinderten Kindern im gleichen Alter von der IV als nicht erheblich beurteilt wird. Bei 
ihren Abklärungen berücksichtigt die IV allerdings die oft notwendige dauernde Überwa-
chung von schwerbehinderten oder schwerkranken Kindern zu wenig, wie sie auch die In-
tensität dieser Überwachung kaum anerkennt. Dies muss sich ändern. 
 
Weiter wird einmal mehr einseitig die Optik des Kostenträgers eingenommen, statt die not-
wendige Pflege und Betreuung von – im vorliegenden Fall – Kindern aus dem Blickwinkel 
des Bedarfs anzuschauen. Zwar werden mit dem Vorschlag der SGK-NR Eltern von 
schwerkranken oder schwerbehinderten Kindern theoretisch finanziell entlastet. Die admi-
nistrativen Hürden, um zu dieser Entlastung zu kommen, sind aber ohne fachkundige Bera-
tung kaum zu überwinden. Denn die verschiedenen Unterstützungsleistungen müssen bei 
verschiedenen Kostenträgern beantragt werden.  
 
Die genannten Hürden sind nicht zu vernachlässigende zusätzliche Belastungen für be-
troffene Eltern. Das Anfang März vom Bundesrat angekündigte Programm «Unterstützungs- 
und Entlastungsangebote für pflegende Angehörige 2017-2021» geht in die gleiche Rich-
tung: Flickwerk statt Gesamtschau, die zu einfachen und praktikablen Lösungen führen 
könnte. Wir plädieren deshalb für eine Weiterentwicklung des Assistenzbeitrags. Diese IV-
Leistung sollte vereinfacht und diskriminierungsfrei ausgestaltet werden. 
 
Für die Berücksichtigung unserer Anliegen bedanken wir uns bestens. 

 
Freundliche Grüsse 
AGILE.CH Die Organisationen von Menschen mit Behinderung 

  
Stephan Hüsler                                         Suzanne Auer 
Präsident                                                     Zentralsekretärin 
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Monika Dudle-Ammann 
041 618 51 10 
monika.dudle@aknw.ch  

Kommission für soziale Sicherheit und 
Gesundheit 
3003 Bern 

15. Februar 2016 

12.470 Parlamentarische Initiative. Bessere Unterstützung für schwerkranke oder schwerbe-
hinderte Kinder, die zu Hause gepflegt werden - Vernehmlassung 

Sehr geehrter Herr Kommissionspräsident 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir beziehen uns auf oben erwähnte parlamentarische Initiative und danken Ihnen für die Gelegen-
heit zur Stellungnahme. 

Aus Sicht der Durchführungsstellen wird die Umsetzung der parlamentarischen Initiative zu keinen 
grösseren Problemen führen. Die Komplexität der Fallbearbeitung wird sich allenfalls leicht erhöhen, 
jedoch können die notwendigen Anpassungen vorgenommen werden. Die IV-Stellen gehen davon 
aus, dass ihnen die benötigten Mittel dafür auch zur Verfügung gestellt werden. Es ist darauf zu 
verweisen, dass hier anfallende (einmalige) Kosten im Bericht weder berücksichtigt noch erwähnt 
werden. 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme. 

Freundliche Grüsse 

IV-Stellen-Konferenz (IVSK) 
Ressort Rahmenbedingungen 

g,e 
Jean-Philippe Ruegger Monika Dudle-Ammann 
Präsident Vize-Präsidentin 

Landenbergstrasse 39 6005 Luzern Telefon 041 369 08 08 Fax 041 369 08 10 www.ivsk.ch  www.coai.ch  



suva 

A-Post 
Kommission für Soziale Sicherheit und Gesundheit 
des Nationalrates (SGK-N) 
Herr Ignazio Cassis, Präsident 
3003 Bern 

Datum 2. März 2016 
Betrifft 12.470 Pa.Iv. Bessere Unterstützung für 

schwerbehinderte Kinder, die zu Hause gepflegt 
werden 

Suva 

Fluhmattstrasse 1 
Postfach 4358 
6004 Luzern 

Telefon 041 419 51 11 
Telefax 041 419 58 28 
Postkonto 60-700-6 
www.suva.ch  

Marc Epelbaum, lic.iur. 
Direktwahl 041 419 55 00 
Direktfax 041 419 61 70 
marc.epelbaum@suva.ch  

Sehr geehrter Herr Kommissionspräsident, 
sehr geehrte Damen und Herren Nationalrätinnen und Nationalräte 

Wir bedanken uns für die Gelegenheit, uns zur Parlamentarischen Initiative „Bessere Unter-
stützung für schwerbehinderte Kinder, die zu Hause gepflegt werden" äussern zu dürfen. 

Die Suva ist als Durchführungsorgan der Unfallversicherung (UVG) nicht von diesem Vorha-
ben betroffen, weshalb wir auf eine Stellungnahme verzichten. 

Freundliche Grüsse 

Suva 

Marc pelbaum, lic.iur. 
Generalsekretär 



Rue des Savoises 15 – CH-1205 Genève - Tél. +41 (0)22 792 48 65 - Fax + 41 (0)22 792 53 04 

asa-handicap-mental@bluewin.ch – www.asa-handicap-mental.ch  – www.mirarts.ch 
 

 

 
 

 

 

 

  
 
 

Office fédéral des assurances sociales 
Madame Maryka Laamir 
Effingerstrasse 20 
CH-3003 Berne 

 
 

Genève, le 13.11.2014 
 
 
 
12.470 Initiative parlementaire. Meilleur soutien pour les enfants gravement malades ou 
lourdement handicapés qui sont soignés à la maison 
 
Madame, 
 
Notre association est entièrement favorable à cette initiative parlementaire qui va apporter une aide 
substantielle aux parents d'enfants gravement malades et/ou handicapés. 
 
Les calculs de la commission de la sécurité sociale et de la santé basés sur l'étude BASS sont 
intéressants, l'augmentation du supplément pour soins intenses est donc une proposition bienvenue.  
 
En ce qui concerne les deux propositions il est évident que la proposition de la minorité de la 
commission est plus proche des besoins des parents, elle est donc nettement préférable à la 
proposition de la majorité de la commission. 
 
Enfin, il est indispensable de ne pas faire un simple report de charge entre le SSI et la contribution 
d'assistance. Dans ce sens la mesure qui consiste à ne plus déduire le SSI de la contribution 
d'assistance est primordiale. Sinon les parents qui bénéficient de la contribution d'assistance seraient 
clairement désavantagés. 
 
Avec nos meilleures salutations. 
 
 

  
Victoria Becker 
Secrétaire Générale 
ASA - Handicap mental 

  
 
 
 
 
 

 Handicap mental  ASA 
Association d’aide aux personnes avec un handicap mental 







 

  

  31. März 2016 
Vernehmlassung zur parl. Iv 12.470 (Rudolf Joder)   
Bessere Unterstützung für schwerkranke und schwerbehinderte Kinder, die zu Hause 
gepflegt werden  
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Die Vereinigung Cerebral Schweiz vertritt als Dachorganisation von 20 regionalen 

Vereinigungen mit rund 6000 Mitgliedern landesweit die Anliegen der Menschen mit 

cerebraler Bewegungsbehinderung und/oder Mehrfachbehinderung sowie jene ihrer 

Angehörigen und von Fachleuten. 

 

Der Vorentwurf der SGK NR zu obiger Vorlage hat unser grosses Interesse gefunden und  wir 

danken Ihnen für die Gelegenheit zur  Stellungnahme.  

Die Vorlage wurde anlässlich der letzten Sitzung der behindertenpolitischen Kommission 

(BEKO) der Vereinigung Cerebral Schweiz eingehend besprochen.  

 

Die Vereinigung Cerebral Schweiz teilt selbstverständlich die Meinung der 

Kommissionsmehrheit und des Initianten, dass die Situation von Familien, die schwerkranke 

oder schwerbehinderte Kinder zu Hause pflegen, dringend verbessert werden muss. Die 

Vereinigung Cerebral Schweiz ist vor bald 60 Jahren von Eltern gegründet worden, die sich 

vor dem Hintergrund der grossen Herausforderungen zusammengetan haben, die die Pflege 

Frau Maryka Laâmir 

BSV 
Postfach 

3003 Bern 



von schwerkranken oder schwerbehinderten Kindern mit sich bringt. An dieser 

Ausgangslage hat sich trotz wichtiger Fortschritte bis heute nichts geändert. 

 

Entsprechend unterstützt die Vereinigung Cerebral Schweiz den Vorschlag der 

Kommissionsmehrheit, wonach der Intensivpflegezuschlag anzuheben und zu staffeln sei. 

Die vorgeschlagene Lösung erscheint als dringend nötig, zielführend und einfach 

umsetzbar. Es ist löblich, dass sich die SGK NR dem Thema in dieser Weise angenommen 

hat.  

 

Die Vereinigung Cerebral Schweiz kann denn auch nachvollziehen, dass der 

Intensivpflegezuschlag beim Assistenzbeitrag für Kinder neu nicht mehr angerechnet 

werden soll. Die entsprechende Ausnahme-Regelung erscheint  begründet.  

 

Dennoch stellt sich für die Vereinigung Cerebral Schweiz hier die Frage, inwiefern es 

grundsätzlich richtig ist, die Hilflosenentschädigung sowohl bei den Kindern als auch bei 

den Erwachsenen weiterhin vom Assistenzbeitrag abzuziehen. Die heutige Praxis führt 

nämlich bei schwerbehinderten Erwachsenen, die neben der HE über keine weiteren 

Einkünfte verfügen, zu insgesamt schwierigen finanziellen Verhältnissen, wenn sie mit 

Assistenz in den eigenen vier Wänden leben. 

 

Entsprechend wird die Vereinigung Cerebral Schweiz die Weiterentwicklung des 

Assistenzbeitrags auf allen Ebenen mit Interesse weiter verfolgen und sich bei Bedarf wieder 

dazu äussern. 

 

Für alles Weitere verweist die Vereinigung Cerebral Schweiz auf die 

Vernehmlassungsantwort des Dachverbandes der Behindertenverbände, Inclusion 

Handicap. Link:  

Wir danken Ihnen für das Interesse und stehen Ihnen für alles Weitere zur Verfügung. 

Freundliche Grüsse 

Vereinigung Cerebral Schweiz 

  
Rolf Schuler     Konrad Stokar 

Mitglied des Zentralvorstandes  Geschäftsleiter 

Präsident der behindertenpolitischen  

Kommission (BEKO) 

http://www.inclusion-handicap.ch/admin/data/files/asset/file_de/183/pi-joder.vernehmlassung-inclusion-handicap.15.3.16.pdf?lm=1458136256
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Lâamir Maryka BSV

De: Luca Petrini <luca.petrini@curafutura.ch>

Envoyé: jeudi 10 décembre 2015 10:08

À: Lâamir Maryka BSV

Objet: Pa. Iv. 12.470 «Bessere Unterstützung für schwerkranke oder schwerbehinderte 

Kinder, die zu Hause gepflegt werden»

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

curafutura verzichtet auf eine ausführliche Stellungnahme zur parlamentarischen Initiative 12.470. Wir 

bedanken uns und bitten Sie, uns im Rahmen von zukünftigen Vernehmlassungsverfahren weiterhin zu 

berücksichtigen. 

 

Freundliche Grüsse 

 

Luca Petrini 

Gesundheitspolitik 

 

curafutura 

Die innovativen Krankenversicherer 

Gutenbergstrasse 14 

3011 Bern 

+41 31 310 07 92 

+41 77 408 27 22 

luca.petrini@curafutura.ch 

www.curafutura.ch 

 



1

Lâamir Maryka BSV

De: Golay Yann <y.golay@curaviva.ch>

Envoyé: mercredi 2 décembre 2015 08:41

À: Lâamir Maryka BSV; Schläpfer Rafael PARL INT

Objet: Vernehmlassung zur Umsetzung der PI 12.470

Sehr geehrte Frau Laamir 
Sehr geehrter Herr Schläpfer 
 
Besten Dank für Ihre Einladung an den nationalen Dachverband CURAVIVA Schweiz, sich an einer Vernehmlassung 
der Kommissionen für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates (SGK-N) zur Umsetzung der 
parlamentarischen Initiative «Bessere Unterstützung für schwerkranke oder schwerbehinderte Kinder, die zu Hause 
gepflegt werden» zu beteiligen. 
 
Für CURAVIVA Schweiz ist diese Angelegenheit nicht von zentraler Relevanz, weshalb der nationale Dachverband 
auf eine Beteiligung an dem Vernehmlassungsverfahren verzichtet. 
 
Besten Dank für Ihre Kenntnisnahme. 
 
Freundliche Grüsse 
Yann Golay 
 
 
------------------------------------------------------------------------ 
  

Yann Golay Trechsel 
Geschäftsbereich Kommunikation 
Verantwortlicher Public Affairs/Responsable Public Affairs 
  

Telefon direkt:           0041 31 385 33 36 
E-Mail direkt:              y.golay@curaviva.ch 
  

------------------------------------------------------------------------ 
  

 
  

VERBAND HEIME UND SOZIALE INSTITUTIONEN SCHWEIZ 

ASSOCIATION DES HOMES ET INSTITUTIONS SOCIALES SUISSE 

ASSOCIAZIONE DEGLI INSTITUTI SOCIALI E DI CURA SVIZZERI 

ASSOCIAZIUN DALS INSTITUTS SOCIALS E DA TGIRA SVIZZERS 
  

Zieglerstrasse 53, Postfach 1003 
CH-3000 Bern 14 
Telefon:       0041 31 385 33 33 
Fax:        0041 31 385 33 34 
E-Mail:       info@curaviva.ch 
Webseite:       www.curaviva.ch 
  

------------------------------------------------------------------------ 
  

  
------------------------------------------------------------------------ 
 



 

 

 
 
Kommission für soziale Sicherheit  
und Gesundheit des Nationalrats 
CH-3003 Bern 
 
 
 
 
Per E-Mail an:  
maryka.laamir@bsv.admin.ch 

Basel, 30. März 2016 

Vernehmlassung zur Parlamentarischen Initiative 12.470. Bessere Unterstützung für 

schwerkranke oder schwerbehinderte Kinder, die zu Hause gepflegt werden:    

Stellungnahme von Kinderkrebs Schweiz  

Sehr geehrte Damen und Herren 

Gerne nehmen wir zur oben aufgeführten Vernehmlassung Stellung. Kinderkrebs Schweiz ist der 
Dachverband von 6 Kinderkrebs-Organisationen aus den Bereichen Selbsthilfe, Nachsorge und 
Forschung. Als gemeinnützige Organisation engagieren wir uns für eine bessere Überlebensrate von 
an Krebs erkrankten Kindern und Jugendlichen und sind die kompetente Schweizer Fachstelle für alle 
Fragen im Zusammenhang mit Krebserkrankungen bei Kindern und Jugendlichen. Wir engagieren uns 
für die Betroffenen und ihre Angehörigen während und nach abgeschlossener Behandlung, fördern 
Forschung zur Prävention, Behandlung und Nachsorge in der Kinderonkologie, engagieren uns für die 
Interessen der Betroffenen und ihrer Angehörigen und sensibilisieren die Öffentlichkeit und 
Behörden. Wir arbeiten dabei eng zusammen mit gleichgesinnten Organisationen im In- und Ausland.  

Der Regelungsbereich stellt für von Kinderkrebs betroffene Familien nicht den Regelfall dar. Und doch 
stellen wir im Rahmen der Betreuung betroffener Familien fest, dass beim Eintrittsfall grosse 
Herausforderungen entstehen.  

Jährlich gibt es etwa 300 Neuerkrankungen bei Kindern und Jugendlichen, davon 200 
Neuerkrankungen bei 0-14-Jährigen und rund 100 Neuerkrankungen bei 15-20-Jährigen. 
Durchschnittlich können heute 80% der erkrankten Kinder erfolgreich behandelt werden, wobei es 
grosse Schwankungen bei den einzelnen Krebsarten gibt. Krebs ist nach Unfällen die zweithäufigste 
Todesursache bei Kindern. 

Für Familien ist die Krebs-Erkrankung eines Kindes oder Jugendlichen eine grosse Herausforderung 
und Belastung. Der Familienalltag muss komplett neu organisiert und in kürzester Zeit müssen viele 
Entscheidungen getroffen werden, auf welche die betroffenen Familien nicht vorbereitet sind. Die 
Begleitung des kranken Kindes und die Betreuung der Geschwisterkinder muss organisiert werden 
und Absprachen müssen mit Arbeitgebern getroffen werden. In Abhängigkeit der Diagnose ist die 
Therapie und Nachsorge sehr intensiv und zeitaufwändig, sowohl für die Kinder wie für die Eltern. 
Eine Krebstherapie beinhaltet eine monate- bis jahrelange Akuttherapie, welche zum Teil stationär 
und zum Teil ambulant erfolgt. Im Anschluss gehe die Kinder und Jugendlichen über Jahre in 
Nachkontrollen, während denen sie von ihren Eltern begleitet werden. Unsere Mitgliedsorganisation 
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Schweizer Kinderkrebsregister hat ein Faktenblatt „Pflege- und Betreuungsaufwand“ erstellt und 
dabei auf der Basis einer akuten lymphatischen Leukämie (ALL) den Betreuungsaufwand berechnet. 
Gemäss diesem Bericht beträgt der durchschnittliche Pflege- und Betreuungsaufwand für Eltern eines 
Kindes mit einer Krebserkrankung bis zum 18. Lebensjahr durchschnittlich 155 Arbeitstage. Diese 
Tage fallen zum grösseren Teil in den ersten 12 Monaten nach Diagnose an. Zusammen mit dem 
zusätzlichen Pflegeaufwand zu Hause bedeutet das im Normalfall, dass ein Elternteil während eines 
Jahres am Arbeitsplatz komplett ausfällt (ca. 240 Arbeitstage). Insbesondere bei Diagnosen mit 
längerdauernder Therapie (z.B. ALL), bei Rückfällen, intensivierter Behandlung (z.B. 
Knochenmarktransplantation) und Komplikationen, bei einer schlecht verlaufenden Behandlung mit 
Todesfall, aber auch für die langjährigen und häufigen Nachkontrollen gibt es auch in den Folgejahren 
noch Phasen mit Arbeitsausfall der Eltern aufgrund zusätzlicher Krankheits- und Pflegetage. 

Oft kommen finanzielle Belastungen dazu, aufgrund von zusätzlichen, nicht geplanten Auslagen wie 
z.B. Fahrt- und auswärtige Verpflegungskosten, Betreuungskosten für Geschwisterkinder usw. Nicht 
selten ist es aber auch so, dass ein Elternteil seine Anstellung aufgeben muss, um so die Betreuung des 
kranken Kindes übernehmen zu können oder gekündigt wird, weil er oder während der Akutphase 
nicht in der Lage ist, die normale Arbeitsleistung zu erbringen. Aus dieser Sicht sind die Familien 
sicher in erster Linie während der Akut-Therapiephase dringend auf Unterstützung angewiesen und 
dies sollte bei dieser Parlamentarischen Initiative auch berücksichtigt werden. Aus dieser Sicht hat für 
Kinderkrebs Schweiz eine Regelung, die Abwesenheiten während der Diagnose-, Akuttherapie und 
Nachsorgephase erlaubt grosse Wichtigkeit und Dringlichkeit. Konkret wäre es für festangestellte 
Eltern krebskranker Kinder und Jugendlicher wichtig, Freitage für die Pflege und Betreuung in der 
Intensivphase zu erhalten. Elternteile, die im Stundenlohn angestellt sind, sind der Gefahr einer 
Kündigung ausgesetzt aufgrund der durch die Krankheit des Kindes bedingten Absenzen. Regelungen, 
die diese Umstände besser berücksichtigen, würden für unsere Betroffenengruppe eine grosse 
Verbesserung darstellen.  

Wir begrüssen deshalb die von der Kommission initiierte Neuregelung. Sowohl der Mehrheits- wie 
der Minderheitsantrag stellen eine Verbesserung zur heutigen Situation dar. Wir empfehlen die 
Übernahme des Minderheitsantrags.  

Gerne nutzen wir die Gelegenheit auf ein weiteres wichtiges Anliegen hinzuweisen: Die Unterstützung 
für betreuende und pflegende Angehörige wurde im Bericht «Situationsanalyse und Handlungsbedarf 
für die Schweiz» des Bundesrates vom 5. Dezember 2014 sehr umfassend dargestellt. Aus unserer 
Sicht bedarf es hier weiterer Schritte um die Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und 
Angehörigenpflege zu fördern.  

Wir danken Ihnen im Voraus für den Einbezug unserer Rückmeldungen.  

 

Freundliche Grüsse 

Kinderkrebs Schweiz  

 

  

 
 
 
Prof. Dr. Nicolas von der Weid  Peter Lack  
Präsident Geschäftsführer 
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Vernehmlassung zur Parlamentarischen Initiative 12.470. Bessere Unterstützung für 
schwerkranke oder schwerbehinderte Kinder, die zu Hause gepflegt werden;      
Stellungnahme der Krebsliga Schweiz 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Gerne nehmen wir Stellung zur obgenannten Vernehmlassung. Die Krebsliga Schweiz 

engagiert sich seit mehr als hundert Jahren als gemeinnützige Organisation in der Krebs-

prävention, in der patientenorientierten Forschungsförderung und für die Unterstützung 

von Menschen mit Krebs und ihren Angehörigen.  

Der Regelungsbereich stellt für von Kinderkrebs betroffene Familien nicht den Regelfall 
dar. Und doch stellen wir im Rahmen der Betreuung betroffener Familien fest, dass beim 
Eintrittsfall grosse Herausforderungen entstehen.  

Jährlich erkranken in der Schweiz rund 200 Kinder unter 15 Jahren an Krebs. Durch-
schnittlich können heute 80% der erkrankten Kinder erfolgreich behandelt werden, wobei 
es grosse Schwankungen bei den einzelnen Krebsarten gibt. Krebs ist nach Unfällen die 
zweithäufigste Todesursache bei Kindern. 

Für Familien ist die Situation eine grosse Herausforderung. Der Familienalltag muss kom-
plett neu organisiert und in kürzester Zeit müssen viele Entscheidungen getroffen werden, 
auf welche die betroffenen Familien nicht vorbereitet sind. Die Begleitung des kranken 
Kindes und die Betreuung der Geschwisterkinder müssen organisiert, Absprachen mit 
Arbeitgebern getroffen werden. In Abhängigkeit der Diagnose ist die Therapie und Nach-
sorge sehr intensiv und zeitaufwändig, sowohl für die Kinder wie für die Eltern. Eine 
Krebstherapie beinhaltet eine monate- bis jahrelange Akuttherapie, welche zum Teil stati-
onär und zum Teil ambulant erfolgt. Im Anschluss gehe die Kinder und Jugendlichen über 
Jahre in Nachkontrollen, während denen sie von ihren Eltern begleitet werden.  
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Das Faktenblatt „Pflege- und Betreuungsaufwand“ des Schweizer Kinderkrebsregisters 
berechnet auf der Basis einer akuten lymphatischen Leukämie (ALL) den Betreuungsauf-
wand. Gemäss diesem Bericht beträgt der durchschnittliche Pflege- und Betreuungsauf-
wand für Eltern eines Kindes mit einer Krebserkrankung bis zum 18. Lebensjahr durch-
schnittlich 155 Arbeitstage. Diese Tage fallen zum grösseren Teil in den ersten 12 Mona-
ten nach Diagnose an. Zusammen mit dem zusätzlichen Pflegeaufwand zu Hause bedeu-
tet das im Normalfall, dass ein Elternteil während eines Jahres am Arbeitsplatz komplett 
ausfällt (ca. 240 Arbeitstage).  

Während der Akut-Therapiephase sind die Familien dringend auf Unterstützung angewie-
sen entsprechend hat für uns eine Regelung zu Abwesenheiten und Organisation wäh-
rend der Diagnose-, Akuttherapie und Nachsorgephase grosse Wichtigkeit und Dringlich-
keit. Regelungen, die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf besser berücksichtigen, würden 
für die Betroffenen eine grosse Verbesserung darstellen.  

Insbesondere bei Diagnosen mit längerdauernder Therapie (z.B. ALL), bei Rückfällen, 
intensivierter Behandlung (z.B. Knochenmarktransplantation) und Komplikationen, bei 
einer schlecht verlaufenden Behandlung mit Todesfall, aber auch für die langjährigen und 
häufigen Nachkontrollen gibt es auch in den Folgejahren noch Phasen mit Arbeitsausfall 
der Eltern aufgrund zusätzlicher Krankheits- und Pflegetage. Oft kommen finanzielle Be-
lastungen dazu, aufgrund von zusätzlichen, nicht geplanten Auslagen wie z.B. Fahrt- und 
auswärtige Verpflegungskosten, Betreuungskosten für Geschwisterkinder usw. Nicht sel-
ten ist es aber auch so, dass ein Elternteil seine Anstellung aufgeben muss, um so die 
Betreuung des kranken Kindes übernehmen zu können, oder gekündigt wird, weil es wäh-
rend der Akutphase nicht in der Lage ist, die normale Arbeitsleistung zu erbringen.  

Wir begrüssen deshalb die von der Kommission initiierte Neuregelung. Sowohl der Mehr-
heits- wie der Minderheitsantrag zu Art. 42ter stellen eine Verbesserung zur heutigen Situ-
ation dar. Wir empfehlen die Übernahme des Minderheitsantrags.  

Wir danken Ihnen im Voraus für den Einbezug unserer Rückmeldungen.  

Freundliche Grüsse 

Krebsliga Schweiz 

  

Prof. Dr. Jakob Passweg Dr. Kathrin Kramis 

Präsident Geschäftsführerin 



 

 

An den Präsidenten der  
Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrats 
3003 Bern 

rafael.schlaepfer@parl.admin.ch 
maryka.laamir@bsv.admin.ch 

PI Joder (12.470): Bessere Unterstützung für schwerkranke oder schwerbehinderte 
Kinder, die zu Hause gepflegt werden  
Vernehmlassung von Inclusion Handicap zum Vorentwurf der SGK des Nationalrates 
vom 13.11.2015 

Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Mitglieder der SGK 

Sie haben uns den Vorentwurf Ihrer Kommission zur oben genannten parlamentarischen 
Initiative zur Vernehmlassung zugestellt, wofür wir herzlich danken. Inclusion Handicap 
nimmt als Dachverband der Behindertenorganisationen Schweiz gerne wie folgt Stellung: 

1. Inclusion Handicap teilt die Auffassung, dass die Pflege und Betreuung von schwerbe-
hinderten Kindern viele Familien in der Schweiz überfordert, die heutigen Leistungen der 
Sozialversicherungen nicht genügen und dass ein dringender Handlungsbedarf besteht.  

2. Inclusion Handicap unterstützt den Vorschlag einer Erhöhung des Intensivpflegzu-
schlages und begleitender Anpassungen beim Assistenzbeitrag. Diese Massnah-
men sind geeignet, die betroffenen Familien effektiv zu entlasten, und leisten einen wich-
tigen Beitrag, um das in der Initiative formulierte Ziel zu erreichen. 

3. Indem beim Intensivpflegezuschlag (IPZ) angesetzt wird, werden tatsächlich Familien 
unterstützt, deren Kinder einer besonders aufwändigen Pflege bedürfen. Zudem unter-
scheidet der IPZ nicht danach, ob das Kind unter einem Geburtsgebrechen leidet oder 
nicht. Die Leistung knüpft somit am richtigen Kriterium an, nämlich am Pflegeaufwand, 
und nicht an der Art der Behinderung oder Erkrankung. Schliesslich handelt es sich um 
eine sehr einfach umsetzbare Erhöhung einer bereits bestehenden Leistung, so dass 
keine komplexen Eingriffe ins System der Pflegefinanzierung nötig sind. Die Erhöhung 
des IPZ ist schliesslich besonders wirksam, weil die Familien die Art der Entlastung (Re-
duktion der Erwerbstätigkeit, Beizug von Assistenten und Assistentinnen, Inanspruch-
nahme von Leistungen von Dienstleistungsorganisationen) frei wählen können. 

4. Inclusion Handicap unterstützt ebenfalls die vorgeschlagene Ausnahmebestim-
mung beim Assistenzbeitrag (keine Anrechnung des IPZ). Die Hürde um einen Assis-
tenzbeitrag zu erhalten ist für Familien hoch, da für Kinder, die nicht die Regelschule be-
suchen können, ein Intensivpflegezuschlag von 6 Stunden nötig ist. Vom erhobenen As-
sistenzbedarf werden zudem bisher die Kinderspitexstunden, die Hilflosenentschädigung 



   

 

und der Intensivpflegezuschlag wieder abgezogen. Die vorgesehene Erhöhung des IPZ 
hätte für diese Familien also nur eine Umlagerung, aber keine Verbesserung zur Folge. 
Da Familien mit einem Assistenzbeitrag nach unserer Erfahrung oft besonders pflegein-
tensive Kinder haben, würde eine wichtige Zielgruppe mit der vorgesehenen Erhöhung 
des IPZ nicht erreicht. Es ist daher folgerichtig, künftig beim Assistenzbeitrag auf die An-
rechnung des IPZ zu verzichten. 

5. Inclusion Handicap hat Verständnis für den Vorschlag der Kommissionsminderheit, der 
den betroffenen Familien im Falle eines behinderungsbedingten täglichen Betreuungs-
aufwands von weniger als 8 Stunden noch höhere Intensivpflegezuschläge zukommen 
lassen will. Inclusion Handicap hält aber letztlich den Vorschlag der Kommissions-
mehrheit für angemessen, weil im Vorschlag der Kommissionsminderheit eine zu gros-
se Schwelle vorgesehen ist. Es scheint uns nicht angebracht, wenn eine Familie, bei 
welcher ein behinderungsbedingter Betreuungsaufwand von 3 Stunden und 50 Minuten 
besteht, keinen Intensivpflegezuschlag erhält, bei einem behinderungsbedingten Betreu-
ungsaufwand von 4 Stunden demgegenüber gleich ein IPZ im Betrag von monatlich Fr. 
1'410.- ausgerichtet wird. 

6. Auch wenn wir den unterbreiteten Vorschlag vollumfänglich unterstützen, möchten wir 
darauf aufmerksam machen, dass entgegen der Aussagen im Bericht Familien mit 
Kleinkindern unter 4-6 Jahren heute gegenüber Familien mit älteren Kindern hinsicht-
lich des Intensivpflegzuschlages durchaus benachteiligt sind. Absolut gesehen, beziehen 
nämlich Kinder unter 4 Jahren gegenüber 5 bis 9 jährigen Kindern dreimal weniger eine 
Hilflosenentschädigung oder einen Intensivpflegezuschlag. Dies obwohl gerade bei 
Kleinkindern unter 4 Jahren die Pflege und Betreuung besonders aufwändig ist. Zudem 
ist die Belastung der Familie bei den Kleinsten besonders hoch, weil die Entlastung durch 
eine heilpädagogische Schule fehlt. Das Problem für diese unbefriedigende Situation 
liegt aber nicht im gesetzlichen System, sondern in der Abklärungspraxis der IV. Wir ma-
chen die Erfahrung, dass die IV-Stellen bei den Kleinsten beispielsweise die notwendige 
dauernde Überwachung schematisch nicht berücksichtigen mit der Begründung, dass 
auch ein nicht behindertes Kind in diesem Alter noch einer gewissen Überwachung be-
darf; und dies, obschon der Überwachungsaufwand bei schwerbehinderten Kindern je-
nen von nicht behinderten Kindern in aller Regel massiv übersteigt. Inclusion Handicap 
erwartet daher, dass die Abklärungspraxis den tatsächlichen Verhältnissen besser Rech-
nung trägt und weniger schematisch erfolgt. 

Freundliche Grüsse 

Inclusion Handicap 

Julien Jaeckle 
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12.470 Vernehmlassung Parlamentarische Initiative 

Die Arbeit unserer Stiftung 

Die Stiftung pro pallium setzt sich als Schweizer Palliativ-Stiftung für Kinder und junge Erwachsene ein. 
Mit verschiedenen Projekten (Bedarfs-Studie, Freiwilligeneinsatz in Familien mit schwerkranken Kindern, 
Geschwisterunterstützung, Trauerbegleitung und anderes) initiierte pro pallium kontinuierlich 
Verbesserungen der Lebenssituation für Familien mit lebenslimitiert erkrankten Kindern. Mit unserem 
Bereich pro pallium familienbetreuung, dem ambulanten Kinderhospizdienst, unterstützen wir betroffene 
Familien zu Hause, indem wir eine kostenlose Entlastung, Begleitung und Vernetzung mit den Einsätzen 
von ausgebildeten Freiwilligen bieten. Die Einsätze werden von einer Fachperson abgeklärt, koordiniert, 
vermittelt und begleitet. Eltern finden bei Fragen Unterstützung und Beratung durch Fachpersonen. 
 

Grundsätzliches zur vorliegenden Vernehmlassung 

Die Stiftung pro pallium unterstützt die Parlamentarische Initiative zur besseren Unterstützung für 
schwerkranke oder schwerbehinderte Kinder, die zu Hause gepflegt werden aus folgenden Gründen: 

- Unsere praktischen Erfahrungen zeigen die enorme Leistung, welche Eltern mit schwerkranken 
Kindern erbringen, häufig über die Grenzen hinaus, weil die Pflege und Betreuung sich über 
mehrere Jahre hinzieht. 

- Schwerkranke Kinder haben in ihrem Verlauf immer wieder instabile Gesundheitssituationen. 
Diese wirken sich destabilisierend auf das gesamte Familiensystem aus. Um solche 
Krisensituationen aufzufangen braucht es die nötigen finanziellen Ressourcen (Kinderspitex, 
Entlastungsdienste). 

- Die BScN-Literaturabschlussarbeit von C. Mackuth zum Thema „Lasst uns auch noch Eltern sein 
– über das Erleben von Eltern, die ihre instensiv-pflegebedürftigen Kinder zu Hause betreuen“ 
aus dem Jahre 2008 zeigt auf, dass neben dem enormen Aufwand an Pflegezeit, insbesondere 
die Gesundheit der Mütter stark in Mitleidenschaft gezogen wird und es dringend notwendig ist, 
dass die Pflege- und Betreuungsarbeit einerseits politisch und andererseits finanziell besser 
abgegolten wird. Sie zeigt weiter den direkten Bezug auf, dass mit der Entlastung der Familien 
und die Reduzierung der Stressoren das Outcome für die kindliche Gesundheit erhöht wird. 

- Studien zeigten auf, dass mehr als 1/3 der pflegeverantwortlichen Angehörigen in der 
pädiatrischen Palliative Care durch die hohe Belastung unter Depressionen und weiteren 
Schmerzzuständen leiden (betrifft v. a. Mütter). Durch gezielte Finanzierungen und Erhöhungen 
des Intensivpflegezuschlages können Pflegeleistungen eingekauft werden. 

- Kindliche Erkrankungen und die daraus folgenden Behandlungen sind meistens sehr aufwändig 
und beinhalten high-tech-home-care (bspw. beatmete Kinder, parenteral ernährte Kinder). Für die 
Eltern ist es eine grosse Motivation ihre Kinder nach Hause zu holen und sie geben alles dafür, 
dass sie die Kinder pflegen können. Im Erwachsenenbereich können solch pflegeaufwändigen 
Patienten kaum zu Hause betreut werden. 

 
Die Stiftung pro pallium kann voll und ganz hinter dieser Parlamentarischen Initiative stehen und 
unterstützt sie vollumfänglich.  
Gerne stehen wir Ihnen auch für weitere und vertiefte Auskünfte zur Verfügung. 
 
 
Freundliche Grüsse 
 

 
Cornelia Mackuth-Wicki 
Geschäftsleiterin pro pallium 
Pflegeexpertin BScN 

mailto:maryka.laamir@bsv.admin.ch
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Stellungnahme des Schweizerischen Bäuerinnen und Landfrauenverbandes zur 
Pa. Iv. 12.470 «Bessere Unterstützung für schwerkranke oder schwerbehinderte Kinder, 
die zu Hause gepflegt werden» 
 
 
Sehr geehrter Herr Ignazio Cassis  
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Der Schweizerische Bäuerinnen und Landfrauenverband (SBLV) bedankt sich für die 
eingeräumte Möglichkeit, zur oben erwähnten Parlamentarischen Initiative Stellung nehmen zu 
können. 
 
Der SBLV begrüsst eine bessere Unterstützung von Eltern, die ihre schwerkranken oder schwer 
behinderten Kinder zu Hause betreuen und pflegen. Leisten diese Eltern doch eine sehr wertvolle 
und anspruchsvolle Arbeit. Durch ihren Einsatz und ihr Engagement sind sie sehr oft in ihrer 
normalen Lebensgestaltung eingeschränkt und können wegen dem grossen zeitlichen Aufwand 
nicht einer vollen Erwerbstätigkeit nachgehen. Zudem übernehmen sie ein grosses 
Arbeitsvolumen, welches in einem anderen Fall durch eine soziale Institution, das heisst von der 
öffentlichen Hand, übernommen werden müsste.  
 
Aus diesem Grund unterstützen wir den Minderheitsantrag (Schmid-Federer, Carobbio 
Guscetti, Feri Yvonne, Fridez, Gilli, Heim, Humbel, Lohr, Schenker Silvia, Steiert, van 
Singer) welcher wie folgt lautet: 
 
Art. 42ter, Absatz 3 
3 … von mindestens 8 Stunden pro Tag 100 Prozent, bei einem solchen von mindestens 6 
Stunden pro Tag 80 Prozent und bei einem solchen von mindestens 4 Stunden pro Tag 60 
Prozent des Höchstbetrages … 
 
Wir sind überzeugt, dass dieser Mehraufwand von ca. 10 Mio. Franken gegenüber dem 
Vorschlag der Kommissionsmehrheit für die Invalidenversicherung absolut gerechtfertigt und 
tragbar sein wird. 
 
Für die Berücksichtigung unseres Anliegens zu Gunsten von vielen Familien danken wir Ihnen.  
 
Freundliche Grüsse 
 
SCHWEIZ. BÄUERINNEN- UND LANDFRAUENVERBAND SBLV 
 

 
 
 

Christine Bühler  
Präsidentin 

 
 
 
 

Annekäthi Schluep-Bieri 
Präsidentin Kommission Familien- und Sozialpolitik 



 

 

 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Besten Dank für die Möglichkeit, uns zur vorgeschlagenen parlamentarischen Initiative äussern 
zu können.  

Eltern, die zu Hause für pflegebedürftige Kinder sorgen müssen, sehen sich mit grossen persön-
lichen und finanziellen Herausforderungen konfrontiert. Die finanziellen Belastungen, die eine 
Pflege eines schwerkranken oder schwerbehinderten Kindes mit sich ziehen, sind enorm. Zumal 
die Eltern wegen den Pflegeaufgaben im Allgemeinen ihre Erwerbsarbeit reduzieren müssen und 
dadurch ein tieferes Einkommen erzielen. 

Die Parlamentarische Initiative „Bessere Unterstützung für schwerkranke oder schwerbehinderte 
Kinder, die zu Hause gepflegt werden“ nimmt ein berechtigtes Anliegen wahr. Der Schweizeri-
sche Gewerkschaftsbund unterstützt den gewählten Lösungsansatz. Für uns ist jedoch die vor-
geschlagene gestaffelte Anhebung des Intensivpflegezuschlages (IPZ) zu gering. Wir fordern 
deshalb eine einheitliche Erhöhung des IPZ um 40% des Höchstbetrages der Altersrente. Erst 
diese Verbesserung gleicht die erlittenen Erwerbseinbussen der Eltern aus. 

Besten Dank für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme. 

Freundliche Grüsse 

SCHWEIZERISCHER GEWERKSCHAFTSBUND 

Paul Rechsteiner Doris Bianchi 
Präsident Geschäftsführende Sekretärin 
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Bundesamt für Sozialversicherungen 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 
 
 
 
maryka.laamir@bsv.admin.ch 
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12.470 Pa.Iv. Bessere Unterstützung für schwerkranke oder schwerbehinderte Kinder, die 
zu Hause gepflegt werden. 
Vernehmlassungsantwort Spitex Verband Schweiz 

 
Sehr geehrter Herr Präsident 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen für die Einladung zur Anhörung, an welcher wir uns gerne beteiligen. 

Als nationaler Dachverband der Schweizer Non-Profit-Spitex vertreten wir die Interessen der 
Spitex-Verbände aller Kantone und der rund 560 lokalen gemeinnützigen Spitex-
Organisationen. Jährlich werden insgesamt etwa 3‘800 Kinder und Jugendliche bis 19 Jahre 
durch die Non-Profit-Spitex gepflegt. 

Unsere 13 spezialisierten Kinderspitex-Organisationen pflegen jährlich gut 1‘500 Kinder und 
Jugendliche bis 20 Jahre und leisten jährlich ca. 163‘400 Pflegestunden. Etwa 85% dieser 
Stunden werden durch die IV finanziert, die Kosten der restlichen Pflegestunden werden durch 
Krankenversicherer und weitere Kostenträger getragen.   

 

Stellungnahme zur Vorlage 

Der Spitex Verband Schweiz begrüsst, dass Familien mit schwerkranken oder schwerbehinder-
ten Kindern, die zu Hause gepflegt werden, besser unterstützt und mehr entlastet werden sol-
len. 
  



Spitex Verband Schweiz, Zentralsekretariat, Sulgenauweg 38, Postfach 1074, 3000 Bern 23 
Telefon 031 381 22 81, Fax 031 381 22 28, admin@spitex.ch, www.spitex.ch 

 

Art. 42ter, Absatz 3 

Wir begrüssen die vorgeschlagene Änderung, also die Anhebung des Betrags für den Intensiv-
pflegezugschlag und ziehen den Minderheitenantrag vor, weil er den betroffenen Familien mehr 
Möglichkeiten zur Entlastung bringt als der Vorschlag der Kommissionsmehrheit. Die Erfahrun-
gen der Kinderspitex-Organisationen zeigen, dass die betroffenen Familien an die Grenzen der 
Belastbarkeit kommen.  

Art. 42sexies, Absatz 1, Buchstabe a 

Wir begrüssen es, dass der IPZ nicht mehr vom Assistenzbeitrag abgezogen werden soll. 

 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme und stehen Ihnen für Rück-
fragen gerne zur Verfügung. 

 

Freundliche Grüsse 

 
Spitex Verband Schweiz 

Marianne Pfister Silvia Marti Lavanchy 
Zentralsekretärin  Stv. Zentralsekretärin, Leiterin Politik/Grundlagen 
pfister@spitex.ch marti@spitex.ch 
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Vernehmlassungsantwort 
12.470 Parlamentarische Initiative. Bessere Unterstützung für schwerkranke oder schwerbe-
hinderte Kinder, die zu Hause gepflegt werden  

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 30. November 2015 hat uns die nationalrätliche Kommission für soziale Sicher-

heit und Gesundheit (SGK-NR) eingeladen, zu ihren Vorschlägen zur Umsetzung der parlamentari-

schen Initiative 12.470 (Bessere Unterstützung für schwerkranke oder schwerbehinderte Kinder, die 

zu Hause gepflegt werden) Stellung zu nehmen. Für die uns eingeräumte Gelegenheit zur Mei-

nungsäusserung und für die Berücksichtigung unserer Anliegen danken wir Ihnen bestens. 

Der Schweizerische Gewerbeverband sgv, die Nummer 1 der Schweizer KMU-Wirtschaft, vertritt 250 

Verbände und gegen 300'000 Unternehmen. Im Interesse der Schweizer KMU setzt sich der grösste 

Dachverband der Schweizer Wirtschaft für optimale wirtschaftliche und politische Rahmenbeding-

ungen sowie für ein unternehmensfreundliches Umfeld ein. 

Gemäss Ziffer 4.1 des erläuternden Berichts würde die Vorlage jährliche Mehrkosten von 26,5 Millio-

nen Franken auslösen. Angesichts der nach wie vor sehr prekären Finanzlage der Invalidenversiche-

rung IV kann es nach Ansicht des sgv nicht angehen, zusätzliche Mehrkosten auszulösen. Der sgv 

lehnt die Vorlage daher klar ab. Die vorgeschlagenen Verbesserungen zugunsten schwerkranker 

oder schwerbehinderter Kinder, die zu Hause gepflegt werden müssen, können nach Ansicht des 

sgv nur dann in Betracht gezogen werden, wenn es gelingt, Einsparungen in mindestens gleicher 

Höhe zu tätigen. 

Wir erlauben uns, Ihre Kommission in diesem Zusammenhang darauf aufmerksam zu machen, dass 

die IV weit davon entfernt ist, finanziell saniert zu sein. Die IV konnte zwar im Jahre 2015 ein Umla-

geergebnis von 645 Millionen Franken erzielen. Dieses positive Ergebnis kam allerdings nur dank 

Zusatzeinnahmen von rund 1,3 Milliarden Franken aus der IV-Zusatzfinanzierung zustande, die 

bekanntlich per Ende 2017 auslaufen wird. Das strukturelle Defizit der IV belief sich im abgelaufenen 

Jahr somit immer noch auf deutlich über 600 Millionen Franken. Besonders bedenklich ist, dass es 

nach einigen Jahren mit tendenziell schrumpfenden strukturellen Defiziten im Jahre 2015 zu einem 

Rückschlag kam, indem das Umlageergebnis um 39 Millionen Franken tiefer ausfiel als im Jahr 
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zuvor. Die Prophezeiungen des Bundesrats und der Verwaltung, gemäss denen die sinkende Ren-

tenzahl das strukturelle Defizit zum Verschwinden bringe, haben sich damit zumindest im Jahre 2015 

nicht bewahrheitet. Sorgen bereiten uns auch jüngste Gerichtsentscheide, die zur Folge haben 

könnten, dass zumindest in Teilsegmenten wieder mehr Renten gesprochen werden müssen. Bevor 

nicht klar und glaubhaft aufgezeigt werden kann, wie die IV-Finanzen tatsächlich saniert werden 

sollen, erachten wir es als verantwortungslos, neue Mehrausgaben in Erwägung zu ziehen. 

Für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme danken wir Ihnen bestens. 

Freundliche Grüsse 

Schweizerischer Gewerbeverband sgv 
 
 
 
 
Hans-Ulrich Bigler Kurt Gfeller 

Direktor, Nationalrat Vizedirektor 
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